
 
 

Land Kärnten - Nockalmstraße 
Geschäftsführung: Großglockner Hochalpenstraßen AG 

Rainerstraße 2, 5020 Salzburg 
Tel. (0662) 87 36 73-0, Fax: (0662) 87 36 73-13 

e-mail: schernthaner@grossglockner.at 
 

Stammkunden-Gutscheine 
 

Rechnungsmäßige Anschrift: 
 
Firmenbezeichnung: .....................................................................................................
 
Anschrift: ...................................................................................................................... 
 
Tel.: ...........................................................      Fax:...................................................... 
 
e-mail-Adresse: ………………………………………………………………………………
 
 
 

BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSGABE UND BENÜTZUNG 
VON STAMMKUNDEN-GUTSCHEINEN  

 
Gültig ab Saisonbeginn 2002 

 
 

I) STAMMKUNDEN-GUTSCHEINE 
 
 Die Stammkunden-Gutscheine berechtigen Autobusunternehmen und 

Reiseveranstalter zu bargeldlosen Fahrten auf der Nockalmstraße. 
 
II) MINDESTFAHRTEN 
 
 Die Stammkunden-Gutscheine sind für jene Firmen gedacht, die mindestens 10 

Fahrten in einer Saison auf der Nockalmstraße durchführen oder einen 
Mindestumsatz von 700 Euro erreichen. 

 
III) ABRECHNUNG 
 
 Die Abrechnung erfolgt monatlich im Nachhinein. Sie enthält eine Aufstellung 

aller im Abrechnungszeitraum getätigten Fahrten unter Angabe des Kfz-
Kennzeichens, des Datums der Fahrt und der Personenanzahl. 

 
IV) ZAHLUNGSZIEL 
 
 Der Gutschein-Inhaber verpflichtet sich, binnen 14 Tagen nach 

Rechnungslegung den offenen Betrag zu begleichen. 
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 Auf die Einhaltung der Zahlungskonditionen ist in besonderem Maße zu achten. 
Nach erfolgloser 1. Mahnung verlieren die Stammkunden-Gutscheine ihre 
Gültigkeit. 

  
V) GUTSCHEINVERLUST/MISSBRAUCH 
 
 Der Gutschein-Inhaber ist verpflichtet, die Stammkunden-Gutscheine mit aller 

Sorgfalt aufzubewahren. Der Verlust oder Diebstahl von Gutscheinen ist der 
Geschäftsführung der Nockalmstraße umgehend zu melden. 

 
VI) HAFTUNG 
 
 Alle Folgen und Nachteile des Abhandenkommens, der missbräuchlichen 

Verwendung, der Fälschung und Verfälschung der Stammkunden-Gutscheine 
trägt der Inhaber. Die Nockalmstraße-Land Kärnten haftet nur für eigenes 
Verschulden und nur in dem Maße, als sie im Verhältnis zu anderen Ursachen 
an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat. 

 
VII) RÜCKVERGÜTUNG 
 
 Bei mehr als 10 Fahrten oder einem Mindestumsatz von 700 Euro pro Saison 

erhalten alle Stammkunden nach Ende des Geschäftsjahres eine 10 %-ige 
Rückvergütung. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass bei 
Nichtbeachtung des vereinbarten Zahlungszieles (siehe Punkt IV) die 
Rückvergütung nicht erfolgt. 

 
 Die Überweisung erfolgt direkt durch uns auf das von Ihnen angegebene Konto. 
 
Unser Unternehmen erklärt sich mit diesen Geschäftsbedingungen vollinhaltlich 
einverstanden und ersucht um Zusendung von ______  Stammkunden-Gutscheinen. 
 
 
 
 
.................................................................            ........................................................... 
Ort, Datum Stammkunden-Gutscheininhaber 
 Unterschrift und Stempel 
 
 
 
Die allfällige 10 %-ige Rückvergütung bitten wir auf folgendes Konto zu überweisen: 
 
 
Bank: ...................................................................... 
 
Kontonummer: ........................................................ 
 
Bankleitzahl: ........................................................... 
c_stammkunden_Nockalm_geschäftsbedingungen-gutscheine-2002 

 


